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Führerschein

Führerschein

Sie möchten in Deutschland Autofahren und haben einen Führerschein Ihres Herkunftslandes?
Wenn Sie einen ausländischen Führerschein haben, dürfen Sie bis zu 6 Monate nach der
Anmeldung bei der Meldebehörde in Deutschland damit fahren.

Wenn der Führerschein nicht in lateinischer Schrift abgefasst ist, brauchen Sie zusätzlich einen
internationalen Führerschein, oder eine beglaubigt Übersetzung des nationalen Führerscheins.

Sie müssen den Führerschein beim Fahren immer dabei haben. Fahren ohne gültigen Führerschein
ist in Deutschland strafbar.

Nach 6 Monaten müssen bestimmte Führerscheinarten umgeschrieben werden. Prüfen Sie, ob der
Führerschein auch in Deutschland anerkannt werden kann, oder ob Sie noch einmal eine
theoretische und praktische Führerscheinprüfung bestehen müssen. Die theoretische Prüfung kann
in vielen verschiedenen Sprachen abgelegt werden, nicht nur in Deutsch. Für Führerscheinklassen
wie LKW und Andere gelten besondere Regeln, erkundigen Sie sich genau bei der Stelle für
Führerscheinwesen.

Führerscheine aus den EU- und EWR-Staaten mit der Klasse B (Auto) müssen nicht
umgeschrieben werden, wenn Sie unbefristet gültig sind. Läuft der Führerschein ab, können Sie ihn
mit einem Antrag umtauschen. Sie brauchen:

• Antrag
• Kopie Führerschein
• Kopie Personalausweis/Reisepass
• aktuelles biometrisches Passbild

Kommen Sie aus einem Drittstaat und möchten den Führerschein umtauschen, müssen Sie eine
theoretische und eine praktische Prüfung über eine Fahrschule ablegen (es gibt Ausnahmen für
einige Länder). Zum Umschreiben brauchen Sie:

• Antrag
• Kopie des ausländischen Führerscheins
• beglaubigte Übersetzung des ausländischen Führerscheins (z.B. von ADAC, vereidigte

Dolmetscher)
• Kopie des Personalausweises/Reisepasses
• aktuelles biometrisches Passbild
• Sehtest
• Erste-Hilfe-Kurs

Information für Asylsuchende: Bevor Sie sich bei einer Fahrschule anmelden, prüfen Sie erst, ob
Sie eine Führerscheinprüfung ablegen dürfen. Dafür ist ein Identitätsnachweis nötig!

Allgemeine Informationen zum Führerschein in mehreren Sprachen finden Sie hier.

 Denken Sie rechtzeitig an eine Umschreibung, die Bearbeitung dauert etwas.

https://integreat.app/fuerth/de/zuwanderung-eu-drittstaat-und-asyl/allgemeine-informationen-2/
https://www.adac.de/verkehr/rund-um-den-fuehrerschein/auslaendische-fuehrerscheine/fuehrerscheinuebersetzung/
https://handbookgermany.de/de/driving-licence
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 Stadt Fürth

Führerscheinstelle
Straßenverkehrsamt, Schwabacher Straße 170, 90763 Fürth, Zimmer 31-34
09119742277
fahrerlaubnis@fuerth.de
Termine bitte telefonisch oder online vereinbaren!

 Landkreis Fürth

Landratsamt Fürth - Führerscheinwesen
Im Landkreis können EU-Bürgerinnen und -Bürger den Führerschein beim Landratsamt

umtauschen. Personen aus Drittstaaten stellen den Antrag auf Umtausch des
Führerscheins im Rathaus der Stadt oder Gemeinde, in der Sie wohnen.

Am Pinderpark 2, 90513 Zirndorf
091197731323 bis 091197731331
fuehrerschein@lra-fue.bayern.de
www.landkreis-fuerth.de
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr, Freitag 08:00 - 12:30 Uhr

Die Adressen und Kontaktdaten der Rathäuser in den Städten und Gemeinden im
Landkreis Fürth finden sie hier.

Autos zulassen oder umschreiben

Fahrzeuge dürfen auf öffentlichen Straßen nur benutzt werden, wenn sie zugelassen sind und ein
amtliches Kennzeichen haben. Sie können bei der Kfz-Zulassungsstelle ein Fahrzeug neu zulassen
oder ummelden (wenn Sie es von einer Privatperson gekauft haben oder aus dem Ausland
eingeführt haben).

 Erkundigen Sie sich, welche Papiere Sie benötigen. Sie müssen eine
Kfz-Haftpflichtversicherung nachweisen. Sie müssen auch regelmäßig Kfz-Steuer bezahlen.

 Stadt Fürth

Kfz-Zulassungsbehörde
Straßenverkehrsamt, Schwabacher Straße 170, 90763 Fürth, Zimmer 30
09119742276
zulassung@fuerth.de
Termine bitte telefonisch oder online vereinbaren!

 Landkreis Fürth

Landratsamt Fürth - Kfz-Zulassung 
Am Pinderpark 2, 90513 Zirndorf 
091197731344 
kfz-zulassung@lra-fue.bayern.de

tel:09119742277
mailto:fahrerlaubnis@fuerth.de
https://services.fuerth.de/referat-iii-recht-umwelt-ordnung-und-verbraucherschutz/strassenverkehrsamt-sva/sachgebiet-fuehrerscheinstelle/fuehrerschein-beantragung-der-umschreibung-eines-eu/ewr-fuehrerscheins/
tel:091197731323
tel:091197731331
mailto:fuehrerschein@lra-fue.bayern.de
https://www.landkreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/verkehr/fuehrerscheinwesen.html
https://integreat.app/fuerth/de/zuwanderung-eu-drittstaat-und-asyl/meldebehoerde/
tel:09119742276
mailto:zulassung@fuerth.de
https://services.fuerth.de/referat-iii-recht-umwelt-ordnung-und-verbraucherschutz/strassenverkehrsamt-sva/sachgebiet-kfz-zulassungsstelle/kraftfahrzeug-zulassung-eines-fahrzeugs-aus-dem-ausland/
tel:091197731344
mailto:kfz-zulassung@lra-fue.bayern.de
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www.landkreis-fuerth.de 
Montag, Freitag 07:30 - 11:30 Uhr, Dienstag 07:30 - 11:30 und 14:00 - 16:00 Uhr,

Mittwoch 07:30 - 13:00 Uhr, Donnerstag 07:30 - 11:30 und 14:00 - 17:00 Uhr 

https://www.landkreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/verkehr/kfz-zulassung.html
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